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1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten
für unsere Lieferungen und Leistungen (ein-
schließlich Nebenleistungen wie z. B. Vor-
schläge und Beratungen). Diese erfolgen aus-
schließlich  für  vom  Kunden  selbst  auszu-
führende  Anlagen.  Montagen  und Kun-
dendienstleistungen erfolgen zu unseren
Allgemeinen Montage-, Inbetriebnahme- und
Kundendienstbedingungen.

1.2 Allgemeine Einkaufsbedingungen des
Kunden sind ausgeschlossen, es sei denn, wir
haben sie schriftlich anerkannt.

1.3 Unsere Angebote sind freibleibend.
Lieferverträge und alle sonstigen Verein-
barungen (einschließlich Nebenabreden),
ebenso Erklärungen unserer Vertreter werden
erst durch unsere schriftliche Bestätigung für
uns rechtsverbindlich.

1.4 Die durch Datenverarbeitungsanlagen
ausgedruckte Geschäftspost (z. B. Auftrags-
bestätigungen, Rechnungen, Gutschriften,
Kontoauszüge, Zahlungserinnerungen) ist
auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich.

2.1 Unsere Preise verstehen sich zuzüglich
Verpackung und Mehrwertsteuer in der
jeweiligen gesetzlichen Höhe. Sie gelten ab
Werk bzw. Lager. Dagegen verstehen sich die
Preise für Buderus-Erzeugnisse - ausgenom-
men Ersatzteile - frachtfrei.

2.2 Falls bis zum Liefertag Änderungen der
Preisgrundlage eintreten, behalten wir uns
eine entsprechende Anpassung unserer
Preise vor. Dies gilt jedoch nur für Lieferfristen

von mehr als 4 Monaten und für Preisanpas-
sungen bis zu 10 %. Bei höheren Sätzen ist
eine erneute Preisvereinbarung erforderlich.
Kommt eine solche Vereinbarung nicht
zustande, haben wir das Recht, uns innerhalb
von 14 Tagen durch schriftliche Anzeige von
dem Vertrag zu lösen.

2.3 Für Aufträge, für die keine Preise verein-
bart sind, gelten unsere am Liefertag gültigen
Preise.

2.4 Bestätigte Preise gelten nur bei
Abnahme der bestätigten Mengen.

2.5 Teillieferungen werden gesondert
berechnet, soweit nicht ausdrücklich etwas
Anderes vereinbart ist.

3.1 Unsere Rechnungen sind bis zum 15.
des der Lieferung folgenden Monats ohne
Abzug zu begleichen. Zahlungen gelten erst
an dem Tag als geleistet, an dem wir über den
Betrag verfügen können.

3.2 Sofern keine früheren Rechnungen
offen stehen, vergüten wir bei Vorauszahlung
3 %, bei Zahlungen innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsdatum 2 % Skonto vom Nettover-
kaufspreis  der  Ware  (ausschließlich  der
Kosten  für  Verpackung,  Fracht, Versi-
cherungsgebühren und dergleichen).

3.3 Wechsel werden nur aufgrund ausdrück-
licher Vereinbarung und - ebenso wie
Schecks- nur zahlungshalber und unter dem
Vorbehalt unserer Annahme im Einzelfall ent-

gegengenommen. Bei Wechselzahlung
besteht keine Skontoberechtigung. Diskont-
und sonstige Spesen sind vom Kunden zu tra-
gen und sofort zur Zahlung fällig.

3.4 Alle Zahlungen werden ohne Rücksicht
auf andere Verfügungen des Kunden stets
zuerst auf Zinsen und Kosten und danach auf
unsere ältesten Forderungen angerechnet.

3.5 Bei  Zahlungsverzug  berechnen  wir
Verzugszinsen  in  gesetzlicher  Höhe.  Die
Geltendmachung eines weiteren Schadens ist
nicht ausgeschlossen.

3.6 Bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung von
Schecks oder Wechseln, bei Zahlungseinstel-
lung, bei Einleitung eines der Schuldenrege-
lung dienenden Verfahrens, bei Nichteinhal-

tung der Zahlungsbedingungen oder bei Vor-
liegen von Umständen, welche die Kreditwür-
digkeit des Kunden zu mindern geeignet sind,
werden unsere sämtlichen Forderungen - auch
im Falle einer Stundung - sofort fällig. Außer-
dem sind wir berechtigt, noch ausstehende
Lieferungen nur gegen bare Vorauszahlung
auszuführen oder nach Setzung einer ange-
messenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutre-
ten und Schadenersatz statt der Leistung zu
verlangen.

3.7 Der Kunde kann nur mit Forderungen
aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt sind.

4.1 Unsere Lieferungen erfolgen ausschließ-
lich unter Eigentumsvorbehalt (Vorbehalts-
ware). Das Eigentum geht erst dann auf den
Kunden über, wenn er seine gesamten Ver-
bindlichkeiten (einschließlich etwaiger Neben-
forderungen) aus unseren Warenlieferungen
getilgt hat. Bei laufender Rechnung gilt das
vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer
Saldoforderung, und zwar auch dann, wenn
Zahlungen auf besonders bezeichnete Forde-
rungen geleistet werden.

4.2 Be- und Verarbeitung von uns geliefer-
ter, noch in unserem Eigentum stehender
Ware erfolgt stets in unserem Auftrag, ohne
dass für uns Verbindlichkeiten hieraus erwach-
sen. Wird die von uns gelieferte Ware mit
anderen Gegenständen vermischt oder ver-
bunden, so tritt uns der Kunde das (Mit)-
Eigentum an der dadurch entstehenden Sache
ab, und zwar im Verhältnis des Rechnungs-
wertes unserer Vorbehaltsware zum Rech-
nungswert der anderen verwendeten Waren.

4.3 Der Kunde darf die gelieferte Ware nur

im regelmäßigen Geschäftsverkehr und nur
dann veräußern oder (z. B. im Rahmen eines
Werk- oder Werkliefervertrages) verwenden,
wenn sein Abnehmer die Abtretung der Forde-
rung aus der Weiterveräußerung bzw. Weiter-
verwendung nicht ausgeschlossen hat. Der
Kunde ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
sein Abnehmer eine etwa zur Abtretung an
uns vorbehaltene Zustimmung in der erforder-
lichen Form erteilt. Sicherungsübereignung
und Verpfändung der Vorbehaltsware sind
dem Kunden nicht gestattet.

4.4 Von einer Pfändung, auch wenn sie erst
bevorsteht, oder jeder anderweitigen Beein-
trächtigung unseres Eigentumsrechts durch
Dritte, insbesondere vom Bestehen von Glo-
balzessionen und Factoring-Verträgen, hat uns
der Kunde unverzüglich Mitteilung zu machen
und unser Eigentumsrecht sowohl Dritten als
auch uns gegenüber schriftlich zu bestätigen.
Bei Pfändungen ist uns eine Abschrift des
Pfändungsprotokolls zu übersenden.

4.5 Falls der Kunde in Zahlungsverzug gerät,

sind wir berechtigt, die Herausgabe der Vor-
behaltsware zu verlangen und uns selbst oder
durch Bevollmächtigte den unmittelbaren
Besitz an ihr zu verschaffen, ganz gleich, wo
sie sich befindet. Der Kunde ist zur Heraus-
gabe der Vorbehaltsware an uns sowie dazu
verpflichtet, uns die zur Geltendmachung
unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu
erteilen und Unterlagen auszuhändigen. Das
Herausgabeverlangen gilt nicht als Rücktritt
vom Vertrag. Das Gleiche gilt für die Rück-
nahme der Vorbehaltsware.

4.6 Zur Sicherung unserer sämtlichen, auch
künftig entstehenden Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung tritt der Kunde bereits
jetzt alle Forderungen (einschließlich solcher
aus Kontokorrent) mit Nebenrechten an uns
ab, die ihm aus der Weiterveräußerung und
sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware
(z. B. Verbindung, Verarbeitung, Einbau in ein
Gebäude) entstehen.

4.7 Erfolgt die Veräußerung oder sonstige
Verwendung unserer Vorbehaltsware - gleich

Allgemeines
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in welchem Zustand - zusammen mit der Ver-
äußerung oder sonstigen Verwendung von
Gegenständen, an denen Rechte Dritter
bestehen und/oder im Zusammenhang mit der
Erbringung von Leistungen durch Dritte, so
beschränkt sich die Vorausabtretung auf den
Fakturenwert unserer Rechnungen.

4.8 Der Kunde ist zur Einziehung der an uns
abgetretenen Forderungen berechtigt. Bei
Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Bean-

tragung oder Eröffnung des Insolvenz- oder
außergerichtlichen Vergleichsverfahrens oder
sonstigem Vermögensverfall des Kunden kön-
nen wir die Einziehungsermächtigung widerru-
fen. Auf Verlangen hat der Kunde uns die
abgetretenen Forderungen und deren Schuld-
ner bekannt zu geben, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben zu machen, die dazugehöri-
gen Unterlagen auszuhändigen und den
Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Wir sind

auch berechtigt, den Schuldnern des Kunden
die Abtretung anzuzeigen und sie zur Zahlung
an uns aufzufordern.

4.9 Übersteigt der realisierbare Wert der
uns nach den vorstehenden Bestimmungen
zustehenden Sicherungen den Wert unserer
Forderungen um mehr als 10 %, so sind wir
auf Verlangen des Kunden zur Freigabe über-
steigender Sicherungen nach unserer Wahl
verpflichtet.

5.1 Die Lieferung erfolgt ab Werk bzw. ab
Lager für Rechnung des Kunden unfrei, und
zwar bei Bahnversand bis zu der der Verwen-
dungsstelle nächstgelegenen Bahnstation, bei
Lastwagenversand bis zur Verwendungsstelle,
nicht abgeladen, vorausgesetzt, die Verwen-
dungsstelle ist auf für Lastkraftfahrzeuge wit-
terungsunabhängig befahrbaren Straßen

zugänglich. Buderus-Erzeugnisse - ausgenom-
men Ersatzteile - werden von uns innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland frachtfrei
geliefert.

5.2 Versandweg, Beförderung und Verpa-
ckung bzw. sonstige Sicherungen sind unserer
Wahl überlassen. Die Transportgefahr trägt in
allen Fällen der Kunde. Wir sind berechtigt,

aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen
und für Rechnung des Kunden zu versichern.

5.3 Etwaige Beschädigungen und Verluste
sind sofort beim Empfang der Ware unter Gel-
tendmachung der Ansprüche vom Frachtfüh-
rer auf dem Frachtbrief bescheinigen zu las-
sen.

6.1 Lieferzeitangaben gelten nur annä-
hernd. Lieferfristen beginnen mit dem Datum
unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor
Klärung aller Ausführungseinzelheiten und
aller sonstigen vom Kunden für die ordnungs-
gemäße Abwicklung des Vertrages zu schaf-
fenden Voraussetzungen. Entsprechendes gilt
für Liefertermine. Vorzeitige Lieferungen und
Teillieferungen sind zulässig. Als Liefertag gilt
der Tag der Absendung ab Werk bzw. Lager.

6.2 Verletzt der Kunde seine Mitwirkungs-
pflichten (z. B. durch nicht rechtzeitigen Abruf
oder Verweigerung der Annahme), so sind wir
nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt,
die erforderlichen Maßnahmen selbst zu tref-
fen und die Ware zu liefern oder von dem noch
nicht erfüllten Teil des Liefervertrages zurück-
zutreten. Unberührt hiervon bleibt unser

Recht, Schadenersatz wegen Pflichtverlet-
zung bzw. Schadenersatz statt der Leistung zu
verlangen.

6.3 Bei Liefergegenständen, die wir nicht
selbst herstellen, ist rechtzeitige und richtige
Selbstbelieferung vorbehalten, es sei denn,
die verspätete bzw. Falsch- oder Nichtbeliefe-
rung ist durch uns zu vertreten.

6.4 Ereignisse höherer Gewalt verlängern
die Lieferzeit angemessen und berechtigen
uns, vom Vertrag ganz oder teilweise zurück-
zutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik,
Aussperrung, Betriebsstörungen oder sons-
tige von uns nicht zu vertretende unvorherge-
sehene Umstände gleich, die uns die Liefe-
rung wesentlich erschweren oder unmöglich
machen. Dies gilt auch, wenn die genannten

Umstände während Verzuges oder bei einem
Unterlieferanten eintreten.

6.5 Die Überschreitung der Frist oder eines
vereinbarten Termins gibt dem Kunden das
Recht, uns zur Erklärung binnen zwei Wochen
aufzufordern, ob wir zurücktreten oder inner-
halb einer angemessenen Nachfrist liefern
wollen. Geben wir keine Erklärung ab, kann
der Kunde von dem Vertrag zurücktreten,
soweit die Erfüllung für ihn ohne Interesse ist.

6.6 Erfolgt die Abnahme nicht, nicht recht-
zeitig oder nicht vollständig, sind wir berech-
tigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kun-
den zu lagern oder zu versenden; damit gilt die
Ware als abgenommen.

Die Rücknahme von Material aus unseren Lie-
ferungen ist grundsätzlich ausgeschlossen.

8.1  Der Liefergegenstand ist frei von Sach-
mängeln, wenn er der Produktbeschreibung
oder - soweit keine Produktbeschreibung vor-
liegt - dem jeweiligen Stand der Technik ent-
spricht. Änderungen in der Konstruktion und/
oder Ausführung, die weder die Funktions-
tüchtigkeit noch den Wert des Liefergegen-
standes beeinträchtigen, bleiben vorbehalten
und berechtigen nicht zu einer Mängelrüge.

Bei Mängeln, die den Wert und/oder die
Gebrauchstauglichkeit des gelieferten Gegen-
standes nicht oder nur unwesentlich beein-
trächtigen, bestehen keine Mängelansprüche.

8.2 Garantien für die Beschaffenheit und
Haltbarkeit des Liefergegenstandes gelten nur
insoweit als übernommen, als wir die Garantie
ausdrücklich und schriftlich als solche erklärt
haben.

Für öffentliche Aussagen, insbesondere in der

Werbung, haben wir nur einzustehen, wenn
wir sie veranlasst haben. Mängelansprüche
können aufgrund einer solchen Aussage nur
dann geltend gemacht werden, wenn die Aus-
sage die Kaufentscheidung des Kunden tat-
sächlich beeinflusst hat.

Garantien, die unsere Lieferanten in Garantie-
erklärungen, der einschlägigen Werbung oder
in sonstigen Produktunterlagen übernehmen,
sind nicht durch uns veranlasst. Sie verpflich-
ten ausschließlich den Lieferanten, der diese
Garantieübernahme erklärt. Absatz 1 dieser
Ziffer bleibt unberührt.

8.3 Mängelrügen sind unverzüglich zu erhe-
ben und sind ausgeschlossen, wenn sie uns
nicht innerhalb von 2 Wochen nach Empfang
der Lieferung zugegangen sind. Mängel, die
auch bei sorgfältigster Überprüfung innerhalb
dieser Frist nicht entdeckt werden konnten,

sind uns unverzüglich, spätestens aber 2
Wochen nach ihrer Entdeckung zu melden.

8.4 Ist der gelieferte Gegenstand mit Män-
geln behaftet oder entspricht er nicht einer
garantierten Beschaffenheit, werden wir den
Mangel nach unserer Wahl innerhalb ange-
messener Frist kostenlos entweder durch
Nachbesserung oder Lieferung einer mangel-
freien Sache beheben (Nacherfüllung). Der
Kunde hat uns oder unseren Bevollmächtigten
dazu Zeit und Gelegenheit zu geben.
Geschieht dies nicht oder werden Verände-
rungen oder Reparaturen an dem bemängel-
ten Gegenstand vorgenommen, so sind wir
von der Mängelhaftung befreit.

5. Lieferung

6. Lieferzeit und Lieferungshindernisse

7. Rücknahme

8. Mängelansprüche



Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Verkaufs,- Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

Katalog Teil 3 – Logaplus-Pakete – 2010 1005

10

8.5 Schlägt die Nacherfüllung fehl oder
erfolgt sie nicht innerhalb einer uns vom Kun-
den gesetzten angemessenen Nachfrist, kann
der Kunde eine Minderung der Vergütung ver-
langen oder vom Vertrag zurücktreten.

8.6 Ansprüche des Kunden wegen der zum
Zweck der Nacherfüllung (Ziffer 8.4) oder
Rückabwicklung nach Rücktritt vom Vertrag
(Ziffer 8.5) erforderlichen Aufwendungen, ins-
besondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit
die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Lie-
fergegenstand an einem schwer zugänglichen
Standort installiert wurde. Entsprechendes
gilt, wenn der Liefergegenstand außerhalb des
Gebietes der Bundesrepublik Deutschland
installiert wurde.

8.7 Die Verantwortung für die einwandfreie
Wasserbeschaffenheit obliegt dem Kunden
bzw. dem Betreiber. Sie haben die Anforde-
rungen an das Kessel- und Speisewasser zu
beachten, die in den VDI-Richtlinien 2035 bzw.
den Empfehlungen der VdTÜV in der jeweils
neuesten Fassung festgelegt sind. Zusätzlich
sind die Arbeitsblätter in den jeweils aktuellen
Katalogen zu beachten.

8.8 Schäden, die durch Nichteinhaltung
unserer Vorschriften und Bedingungen für Ins-
tallation, Montage, Inbetriebnahme, Behand-
lung, Bedienung oder Wartung oder durch
Verwendung unzweckmäßiger oder anderer
als der vorgeschriebenen Regelgeräte, Brenn-
stoffe, Feuerungs-, Stromarten und -spannun-
gen, durch falsche Brennerwahl oder -einstel-
lung oder unzweckmäßige Ausmauerungen
eintreten, begründen keine Mängelansprü-
che. Das Gleiche gilt bei Überlastung, Korro-

sion und Steinablagerungen, es sei denn, wir
haften für derartige Schäden aus Ziffer 9.

8.9 Für die Verjährung von Mängelansprü-
chen gelten, soweit nicht das Gesetz zwin-
gend längere Fristen vorschreibt, die nachste-
henden Fristen:

• 5 Jahre:
- Buderus-Erzeugnisse: Heizkessel 1), Spei-

cher-Wassererwärmer, Sonnenkollekto-
ren, Flachheizkörper.

- Hiervon ausgenommen sind Regelgeräte, 
Armaturen, Elektroteile und -zubehör sowie 
Brenner.

1) Mit Ausnahme der Baureihen Logano S825
und Logano plus SB825.

• 2 Jahre:
- Alle übrigen Erzeugnisse (einschließlich 

Regelgeräte, eingebaute Armaturen, Elekt-
roteile und -zubehör sowie Brenner).

• 1 Jahr:
- Ersatzteile. 

Die vorgenannten Fristen beginnen jeweils am
Tage unserer Lieferung.

Bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit und bei einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch
uns sowie bei arglistigem Verschweigen eines
Mangels oder bei Übernahme einer Beschaf-
fenheitsgarantie gelten die gesetzlichen Ver-
jährungsfristen.

8.10 Unabhängig von den vorstehenden Ver-
jährungsfristen ergibt sich die Lebensdauer
eines Verschleißteiles (z. B. Dichtungen,
Brennraumeinbauten und -auskleidungen) aus
dessen Abnutzung bei bestimmungsgemäßem

Gebrauch (übliche Lebensdauer). Diese kann
deutlich kürzer sein als die in Ziffer 8.9
genannten Fristen. Sofern der Austausch
eines Verschleißteiles nach Ablauf seiner übli-
chen Lebensdauer notwendig wird, begründet
dies keine Mängelansprüche.

8.11 Von uns gelieferte Software ist mit
größtmöglicher Sorgfalt und unter Einhaltung
anerkannter Programmierregeln entwickelt
worden. Sie erfüllt die Funktion, die in der bei
Vertragsabschluss gültigen Produktbeschrei-
bung enthalten sind oder gesondert vereinbart
wurden.

Voraussetzung unserer Gewährleistung ist die
Reproduzierbarkeit eines Mangels. Der Kunde
hat diesen ausreichend zu beschreiben. Ist die
Software mangelhaft, werden wir den Mangel
nach unserer Wahl innerhalb angemessener
Frist kostenlos entweder durch Nachbesse-
rung oder Lieferung von mangelfreier Soft-
ware beheben (Nacherfüllung).

8.12 Für Schadenersatzansprüche gilt im
Übrigen Ziffer 9. Weitergehende Ansprüche
des Kunden wegen Mängeln sind ausge-
schlossen.

8.13 Sofern wir auf besonderen Wunsch des
Kunden über unsere Lieferverpflichtung hin-
aus Planungshilfen übernommen haben, haf-
ten wir hierfür nur insoweit, als wir unsere
nachweislich fehlerhaften Planungshilfen nach
unserer Wahl berichtigen oder neu erbringen.
Jede weitergehende Haftung für Planungshil-
fen ist ausgeschlossen, soweit wir nicht
gemäß Ziffer 9 haften.

9.1 Auf Schadenersatz und Ersatz vergebli-
cher Aufwendungen (§ 284 BGB) wegen Ver-
letzung vertraglicher oder außervertraglicher
Pflichten (z.B. wegen Verzug oder unerlaubter
Handlung) haften wir nur

- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
- wegen schuldhafter Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

- wegen arglistigen Verschweigens eines 
Mangels oder Übernahme einer Beschaf-
fenheitsgarantie oder

- nach dem Produkthaftungsgesetz für Per-
sonenschäden oder für Sachschäden an 
privat genutzten Gegenständen.

9.2 Darüber hinaus haften wir wegen Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten auch bei
leichter Fahrlässigkeit. In diesem Fall
beschränkt sich unsere Haftung jedoch auf

den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
vernünftigerweise vorhersehbaren, vertragsty-
pischen  Schaden.

9.3 Die vorstehenden Regelungen gelten in
gleichem Umfang für unsere Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen.

9.4 Eine Änderung der Beweislast zum
Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.

Gerichtsstand ist Wetzlar, sofern der Kunde
Kaufmann ist. Es steht uns jedoch frei, das für

den Sitz des Kunden zuständige Gericht anzu-
rufen.

Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen oder eine Bestimmung im Rahmen sonsti-

ger Vereinbarungen zwischen dem Kunden
und uns unwirksam sein oder werden, so wird
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen

Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht
berührt.

Bosch Thermotechnik GmbH Stand: 03/2010

9. Haftung

10. Gerichtsstand

11. Teilnichtigkeit

Datenschutzhinweis

Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass wir - ausschließlich zu Geschäftszwecken - ihre personenbezogenen Daten mit Hilfe der elektroni-
schen Datenverarbeitung entsprechend den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten. 
Im Rahmen der Auftragsabwicklung können bestimmte Daten (Name, Anschrift, Rechnungsdaten und gegebenenfalls Informationen über eine nicht
vertragsgemäße Zahlungsabwicklung durch den Kunden) an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt werden.
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1. Diese Software-Überlassungs-
bedingungen gelten für alle von uns entgeltlich
oder unentgeltlich gelieferten Computerpro-
gramme nebst etwaiger Programmbesch-
reibungen und Begleitmaterialien, nach-
stehend „Software“ genannt. 

2. Software im Sinne dieser Software-
Überlassungsbedingungen sind:

• Planungssoftware: Software, die für die Pla-

nung und Herstellung von Heizungsanlagen
bestimmt ist;

• Software für Datenfernübertragung: Soft-
ware, die für die Überwachung von Hei-
zungsanlagen bestimmt;

• Sonstige Software: z. B. Kataloge und Preis-
listen.

3. Nicht zur Software im Sinne dieser
Überlassungsbedingungen gehören:

• Software, die zur Vermittlung allgemeiner
technischer Grundsätze und/oder zur pro-
duktspezifischen Schulung bestimmt ist
(Trainingssoftware);

• Dateien, deren bestimmungsgemäßer
Gebrauch durch den Anwender in einer aus-
schließlichen Verwendung unter einer nicht
von Bosch Thermotechnik erstellten und
gelieferten Software besteht.

1. Die Software wird dem Anwender ent-
weder auf Datenträger oder über das Internet
zur bestimmungsgemäßen Nutzung überlas-
sen. Durch die Verwendung der Software
erkennen Sie diese Bestimmungen an. Falls
Sie die Bestimmungen nicht annehmen, sind

Sie nicht berechtigt, die Software zu verwen-
den.

2. Die Installation der Software wird vom
Anwender eigenverantwortlich gemäß der in
der Programmbeschreibung enthaltenen oder
in sonstiger Form von uns übergebenen Instal-

lationsanleitung vorgenommen.

3. Die Auswahl der Software im Hinblick
auf die vom Anwender beabsichtigten
Anwendungen liegt im alleinigen Verantwor-
tungsbereich des Anwenders.

1. Wir überlassen dem Anwender eine
Kopie der Software in maschinenlesbarer
Form.

2. Der Quellcode verbleibt bei uns.

3. Die von uns freigegebenen Verbesse-
rungen und Weiterentwicklungen (Updates
und neue Versionen) werden von uns in
gewissen Zeitabständen angeboten oder zur
Verfügung gestellt. Dies kann nach unserer

Wahl entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen.

Sofern diese Verbesserungen und Weiterent-
wicklungen durch uns über das Internet zur
Verfügung gestellt werden, kann der Anwen-
der sie mittels Datenfernübertragung unmittel-
bar abrufen. Der Anwender hat in diesem Fall
seinen Namen und seine Adresse anzugeben.
Er erklärt schon jetzt sein Einverständnis
damit, dass wir - ausschließlich zu Geschäfts-

zwecken - seine personenbezogenen Daten
mit Hilfe der elektronischen Datenverarbei-
tung entsprechend den Vorschriften des Bun-
desdatenschutzgesetzes verarbeiten und wei-
tergeben.

In den übrigen Fällen erfolgen Updates über
Datenträgermedien.

1. Die Software ist urheberrechtlich
geschützt. Wir übertragen dem Anwender
keine Nutzungs- und Verwertungsrechte, die
über die bestimmungsmäßige Nutzung der
erhaltenen Software hinausgehen. Der
Umfang der bestimmungsgemäßen Nutzung
ergibt sich aus diesen Software-Überlas-
sungsbedingungen und etwaigen gesonderten
Vereinbarungen und/oder der Software
gesondert beigefügten ergänzenden Nut-
zungsbedingungen. Jede weitere Nutzung und
Verwertung, aber auch Änderung, Bearbei-
tung und Vervielfältigung ist vertragswidrig.
Sie kann zu Schadensersatzansprüchen
gegen den Anwender führen und ist mit Strafe
bedroht. Das Recht des Anwenders, im Rah-
men der zwingenden gesetzlichen Bestimmun-
gen, insbesondere gemäß §§ 69 d und 69 e
Urheberrechtsgesetz  die Software zu dekom-
pilieren, zu testen, zu untersuchen und zu

kopieren (z. B. Installation auf der Festplatte,
Sicherheitskopien) bliebt unberührt. 

2. Der Anwender ist nicht befugt, Urheber-
vermerke sowie sonstige Merkmale zur Identi-
fikation der Software und des Herstellers zu
entfernen oder zu verändern.

3. Der Anwender darf die Software auf
jeder ihm zur Verfügung stehenden geeigne-
ten Hardware einsetzen. Ein zeitgleiches Ein-
speichern, Vorrätighalten oder Benutzen ist
dem Anwender - beispielsweise für einen Ein-
satz durch mehrere Mitarbeiter - gestattet.
Der Einsatz der überlassenen Software ist
auch innerhalb eines Netzwerkes oder eines
sonstigen Mehrstations-Rechnersystems
zulässig.

4. Jeder Anwender steht dafür ein, dass im
Falle einer Weitergabe der Software der jewei-
lige Erwerber die vorliegenden Software-Über-

lassungsbedingungen anerkennt und in sämtli-
che sich hieraus ergebenden Rechte und
Pflichten des Anwenders eintritt. Im Falle der
Weitergabe sind sowohl der bisherige Anwen-
der als auch der neue Anwender verpflichtet,
uns unter Angabe des vollständigen Namens
und der vollständigen Anschrift des neuen
Anwenders schriftlich über die Weitergabe zu
informieren.

Im Falle der Weitergabe sind dem neuen
Anwender die Software im vollständigen
ursprünglichen Lieferumfang, sämtliche nach-
folgenden aktualisierten Versionen (Updates)
sowie sämtliche Programmkopien einschließ-
lich gegebenenfalls vorhandener Sicherheits-
kopien zu übergeben oder nicht übergebene
Kopien zu vernichten. Mit der Weitergabe
erlischt das Recht des bisherigen Anwenders
zur Programmnutzung. 

1. Überlassungsgegenstand

2. Allgemeines

3. Überlassungsumfang

4. Nutzung, Änderung und Erweiterung
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1. Die gelieferte Software ist frei von
Sachmängeln, wenn sie die Funktionen erfüllt,
die in der bei Vertragsabschluss gültigen Pro-
grammbeschreibung enthalten sind oder
gesondert vereinbart wurden. Wir überneh-
men keine Gewähr dafür, dass die Funktionen
des Programms den Anforderungen des
Anwenders entsprechen.

2. Voraussetzung der Mängelhaftung ist
die Reproduzierbarkeit eines Mangels. Der
Anwender hat diesen ausreichend zu
beschreiben.

3. Ist die Software mangelhaft, werden wir
den Mangel nach unserer Wahl innerhalb
angemessener Frist kostenlos entweder
durch Nachbesserung oder Lieferung von
mangelfreier Software beheben (Nacherfül-
lung).

4. Mängelrügen gemäß vorstehender Ziffer
sind unverzüglich zu erheben, spätestens
innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung. Män-
gel, die auch bei sorgfältigster Überprüfung
innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden
konnten, sind unverzüglich, spätestens aber 2
Wochen nach ihrer Entdeckung zu melden. 

5. Mängelansprüche verjähren innerhalb
einer Frist von 12 Monaten ab Lieferung.

Bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit und bei einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch
uns sowie bei arglistigem Verschweigen eines
Mangels oder bei Übernahme einer Beschaf-
fenheitsgarantie gelten die gesetzlichen Ver-
jährungsfristen.

6. Für Schadenersatzansprüche gilt im
Übrigen § 6. Weitergehende Ansprüche des
Anwenders wegen Mängeln sind ausge-
schlossen.

1. Für Schäden, die nicht an der Software
selbst entstanden sind, - insbesondere für
ausgebliebene Leistungsergebnisse des Ein-
satzes der Software, entgangenen Gewinn,
mittelbare Schäden und Folgeschäden - haften
wir nur 

• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
• wegen schuldhafter Verletzung des Lebens,

des Körpers oder der Gesundheit, 
• wegen arglistigen Verschweigens eines

Mangels oder Übernahme einer Beschaffen-
heitsgarantie oder

• nach dem Produkthaftungsgesetz für Perso-
nenschäden oder für Sachschäden an privat
genutzten Gegenständen.

2. Darüber hinaus haften wir wegen Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten auch bei
leichter Fahrlässigkeit. In diesem Fall
beschränkt sich unsere Haftung jedoch auf
den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
typischen und vernünftigerweise vorhersehba-
ren Schaden. 

3. Falls wir haften, wird die Haftung für
Datenverlust auf den typischen Wiederher-

stellungsaufwand beschränkt, der bei regel-
mäßiger und Gefahr entsprechender Anferti-
gung von Sicherungskopien durch den
Anwender eingetreten wäre.

4. Die vorstehenden Regelungen gelten in
gleichem Umfang für unsere Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen.

5. Eine Änderung der Beweislast zum
Nachteil des Anwenders ist mit den vorste-
henden Regelungen nicht verbunden.

Der Anwender hat durch geeignete Vorkeh-
rungen Sorge zu tragen, dass ein unbefugter
Zugriff Dritter auf das Programm sowie die
Dokumentation verhindert wird. Die Original-
datenträger sowie die Sicherungskopien sind

an einem gegen unberechtigten Zugriff Dritter
gesicherten Ort aufzubewahren. Der Anwen-
der hat die Erfüllung seiner Verpflichtungen
aus diesem Vertrag sowie der einschlägigen
Regelungen des Urheberrechtsgesetzes

durch geeignete Maßnahmen gegenüber sei-
nen Mitarbeitern und ggf. anderen Personen,
denen Zugang zu den Programmen gestattet
ist, sicherzustellen. 

1. Planungssoftware dient der Unterstüt-
zung des Anwenders bei der Planung von Kes-
selanlagen bei ausschließlicher Verwendung
von Produkten, die von uns geliefert werden.
Für die Auswahl des zu verwendenden Materi-
als in der benötigten Komponente ist allein der
Anwender verantwortlich. 

2. Die Nutzung gemäß § 3 dieser Soft-
ware-Überlassungsbedingungen ist auf einen

Einsatzbereich gemäß vorstehender Ziffer
beschränkt.

3. Der Einsatz der Planungssoftware ent-
bindet den Anwender nicht von seiner Pflicht,
die jeweilige Projektaufgabe unter Beachtung
der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht gemäß
seiner Tätigkeit, den anerkannten Regeln der
Technik sowie den gültigen Bestimmungen
und DIN-Normen zu prüfen und ggf. zu korri-

gieren. Für fehlerhafte oder unvollständige Ein-
gaben sowie für falsche Material- und Kompo-
nentenwahl bei Benutzung der Planungssoft-
ware, sowie für etwaige Folgen, die sich auf-
grund der Verwendung der Planungssoftware
auf uns fremden Produkte ergeben, haften wir
nicht.

Abweichend von § 4 Ziff. 3 dieser Software-
Überlassungsbedingungen ist innerhalb einer

Netzwerksnutzung die Zahl der erlaubten
Mehrfachnutzung nicht beschränkt.

1. Ergänzend zu diesen Software-Überlas-
sungsbedingungen gelten die Allgemeinen
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen (für den Buderus-Vertrieb) in der bei Ver-

tragsabschluss geltenden Fassung. 

2. Sollte eine Bestimmung in diesen Soft-
ware-Überlassungsbedingungen unwirksam
sein oder werden, so wird hiervon die Wirk-

samkeit aller sonstigen Bestimmungen oder
Vereinbarungen nicht berührt.

Bosch Thermotechnik GmbH

Stand: 02/2008

5. Mängelansprüche

6. Haftung

7. Obhutspflicht

8. Sonderregelungen für Planungssoftware

9. Sonderregelung für Software für Datenfernübertragung

10. Schlussbestimmungen
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